
Sicherheitsdatenblatt gemäß EU General Product Safety Regulation (GPSR) 

1. Produktidentifikation

Produktart: Matratzenauflage 

Produktname / Modellbezeichnung: Matratzenauflage Relax Gelschaum Marke: 
Supply24 since 2004 

Dieses Dokument dient der Bereitstellung von 
Produktsicherheitsinformationen gemäß der EU General Product Safety 
Regulation (GPSR) und unterstützt die Einhaltung der Vorschriften für den 
Vertrieb über EU-Marktplätze, einschließlich Amazon. 

2. Hersteller- und Importeurangaben

Hersteller / Verantwortlicher Wirtschaftsakteur 

I&S-Markus Wolf 
Markus Wolf 
Bachstraße 5 
97274 Leinach 
Deutschland 

Telefon: 09364 / 817 917 
Fax: 09364 / 795 636 
E-Mail: info@supply24.de

USt-ID: DE244728946 
LUCID-RegNr.: DE3011478564089 
WEEE-Nr.: 58410773 

Inhaltlich Verantwortlicher: 
Markus Wolf, Bachstraße 5, 97274 Leinach 

Importeur: entfällt (Hersteller innerhalb der EU) 

3. Produktbeschreibung

Die Matratzenauflage Relax Gelschaum ist eine dünne Auflage aus hochwertigem 
Gelschaum, die auf vorhandene Matratzen gelegt wird, um den Liegekomfort zu 
erhöhen und Druckpunkte zu entlasten. 

Der Gelschaum passt sich ergonomisch dem Körper an, sorgt für Druckentlastung 
und unterstützt eine angenehme Schlafposition. 



 

 

4. Materialien und Zusammensetzung 

Matratzenkern 

• Material: Gelschaum 

• Zusammensetzung: 100 % Gelschaum 

• Raumgewicht: RG50 oder RG85 

Bezug 

• Kein Bezug standardmäßig enthalten 

• Optional kann ein Bezug nach Kundenwahl ergänzt werden 

 

5. Produktabmessungen 

Höhe: 4 cm / 5 cm / 7 cm 
Maße: 70/80/90/100/120/140/160/180/200 x 200 cm, 190 x 90 cm 

Die Auflage kann flexibel auf Standardmatratzen verschiedener Größen gelegt 
werden. 

 

6. Verpackung und Lieferung 

Verpackungsart: Karton 

Die Matratzenauflage wird komprimiert geliefert, um Transport und Lagerung zu 
erleichtern. 

Lieferzustand: 
Nach dem Auspacken entfaltet sich die Matratzenauflage vollständig. 

Empfohlene Entfaltungszeit: 48–72 Stunden 

 

7. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die Matratzenauflage ist für den Einsatz auf bestehenden Matratzen im privaten 
Haushalt vorgesehen. Sie dient der Verbesserung des Liegekomforts für 
Erwachsene. 

Eine Nutzung außerhalb der vorgesehenen Anwendung, z. B. als Hauptmatratze für 
Kinder oder im industriellen Umfeld, gilt als nicht bestimmungsgemäß. 

 



 

8. Sicherheits- und Nutzungshinweise 

• Nur auf stabilen Matratzen verwenden. 

• Für ausreichende Belüftung zwischen Matratze und Auflage sorgen, um 
Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. 

• Von offenen Flammen, Heizgeräten oder sonstigen Hitzequellen fernhalten. 

• Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren 
(Erstickungsgefahr). 

• Beschädigte oder verformte Auflagen nicht weiter verwenden. 

 

9. Standard-Risikobewertung gemäß GPSR 

Mögliche Risiken 

Brandrisiko: 
Gelschaum ist bei direkter Flamme oder starker Hitze entzündlich. 

Erstickungsrisiko: 
Verpackungsfolien stellen insbesondere für Kinder ein potenzielles 
Erstickungsrisiko dar. 

Materialermüdung: 
Unsachgemäße Nutzung kann zu Verformungen oder Materialermüdung führen. 

Risikomindernde Maßnahmen 

• Verwendung geprüfter Materialien 

• Bereitstellung klarer Hinweise zur sicheren Nutzung 

• Sicherer Transport in Kartonverpackungen 

• Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Verpackungsmaterialien 

• Nutzung nur auf geeigneten Matratzen 

Bei bestimmungsgemäßer Nutzung gilt die Matratzenauflage als sicheres 
Verbraucherprodukt. 

 

10. Pflegehinweise 

• Matratzenauflage trocken lagern. 

• Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

• Keine aggressiven Reinigungsmittel auf den Schaumstoff anwenden. 



 

• Optionalen Bezug gemäß Herstellerangaben waschen. 

 

11. Rückverfolgbarkeit 

Die Rückverfolgbarkeit der Matratzenauflage wird durch folgende Angaben 
gewährleistet: 

• Herstellerangaben 

• Markenkennzeichnung 

• Produktname 

Diese Angaben ermöglichen eine eindeutige Zuordnung gemäß den Anforderungen 
der EU General Product Safety Regulation (GPSR). 

 

Erstellungsdatum des Dokuments: 
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